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Wofür ist das Parti-Parlament denn da?

Das Wattenbeker Parti-Parlament ist dazu da, das Leben der 
Watti-Kinder zu verschönern. Dabei gilt „Jeder ist gleich und 
jeder soll gleich behandelt werden“.
Bei der Arbeit hast du die Möglichkeit mitzubestimmen und 
Dich einzubringen. Ebenfalls sind Rücksichtnahme sowie 
Respekt wichtig bei uns. Guter Austausch und Streitigkeiten 
bringen uns weiter, gemeinsame Entscheidungen unter uns 
und mit Hilfe zu üben.

Wer darf denn teilnehmen?

Teilnehmen dürfen alle Gruppensprecher*innen 
jeder Wohngruppe, alle Parti-Beauftragten der 
Regionalbereiche, die trägerinternen Wattenbeker 
Parti-Beauftragten sowie die Parti-Beauftragte der 
Leitung (Thomas Zink).

Alle Gruppensprecher*innen oder deren Vertreter*innen 
(z.B. bei Krankheit) haben volles Stimmrecht. 

Die teilnehmenden Parti-Beauftragten am Parti-
Parlament haben kein Stimmrecht, jedoch ein 
Anhörungsrecht. Dies bedeutet, dass diese ihre Meinung 
sagen und Hilfestellungen geben, aber nicht mit 
abstimmen dürfen.

Die gewählten Gruppensprecher*innen oder deren 
Vertreter*innen dürfen im Namen ihrer Wohngruppen 
Anträge an das Parti-Parlament stellen.
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Jede Wohngruppe kann bis zu zwei 
Gruppensprecher*innen wählen, die dann an den 
Tagungen des Parti-Parlaments teilnehmen können.
Gäste werden von den Organisatoren eingeladen oder 
müssen sich bei diesen schriftlich anmelden. Die Gäste 
haben kein Stimmrecht, jedoch haben sie die Möglichkeit 
ihre Meinung zu sagen.

Die Ämter:

ganz wichtig - die Vorsitzenden

Die Gruppensprecher*innen des Wattenbeker Parti-
Parlaments wählen aus allen Kindern / Jugendlichen 
/ Mütter / Väter die da sind, zwei Personen als 
Vertreter*innen für die Gruppe. Diese nennen wir 
„Vorsitzende“. 
Die Vorsitzenden sind ein oder höchstens zwei Jahre 
Vorsitzende. Wenn sich kein neuer für die Zeit findet, 
dürfen die Personen auch drei Jahre Vorsitzende sein. 
Wenn aber ein neuer gefunden wird, werden die alten 
Vorsitzenden sofort ersetzt. 
Jemand der nicht Gruppensprecher*in ist, darf nicht 
Vorsitzende oder Vorsitzender sein. Wenn sich das 
nächste große Parti-Parlament trifft, dann werden neue 
Vorsitzende gewählt. Die beiden dürfen nicht aus dem 
gleichen Bundesland kommen, zum Beispiel muss einer 
aus Berlin und einer aus Schleswig-Holstein kommen. 
Die Vorsitzenden dürfen auch zu der großen Versammlung 
aller Betreuer*innen gehen (Wattenbeker Kollegium), um 
dort die Anträge vorzustellen. 
Wenn das Wattenbeker Kollegium in einem anderen 
Regionalbereich stattfindet, dem die Vorsitzenden 
nicht angehören, bestimmen die Vorsitzenden einen 
Delegierten aus dem Parti-Parlament.
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noch ein Amt: der Geldaufpasser/ die Geldaufpasserin

Die Gruppensprecher*innen des Wattenbeker Parti-
Parlaments wählen aus allen Kindern/ Jugendlichen/ 
Müttern / Väter die da sind, eine Person, die immer weiß 
wie viel Geld das Parti-Parlament noch hat. Diesen 
Geldaufpasser oder diese Geldaufpasserin nennen wir 
den Kassenwart/ die Kassenwartin. Diese Person muss 
aufschreiben, was ausgegeben und eingenommen 
wurde. Das muss ordentlich gemacht werden. Wenn 
eine Wohngruppe Geld haben will, wird geguckt, ob 
wir uns das leisten können. Außerdem wird geguckt, 
wie viel die Wohngruppe schon bekommen hat. Vier 
Wochen vor dem großen Parti-Parlament erhalten alle 
Gruppensprecher*innen eine Liste mit den Ausgaben. Der 
Kassenwart oder die Kassenwartin muss mindestens 13 
Jahre alt sein und bekommt Hilfe durch den regionalen 
Parti-Beauftragten.

 
Was wir alles machen können

Der Chef der Wattenbeker (Thomas Zink) 
gibt Geld für das Parti-Parlament, über das 
ein Kind/ Jugendlicher/ Mutter / Väter (der/ 
die Kassenwart*in) aufpasst. Wünsche aus 
den verschiedenen Wohngruppen müssen 
in Form eines Briefes 4 Wochen vor dem 
nächsten Treffen des Parti-Parlaments beim 
regionalen Parti-Beauftragten abgegeben 
werden.

In diesem Brief muss ganz genau stehen, was sich die Wohngruppe wünscht und wie viel alles 
kosten wird.
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Jeder Teilnehmende beim Parti-Parlament darf 
mitbestimmen, ob der Wunsch erfüllt wird oder nicht. 
Wenn der Wunsch erfüllt wurde, macht man Fotos davon 
und zeigt es den anderen Kindern/ Jugendlichen/ Müttern 
/ Vätern beim Parti-Parlament und legt die Rechnung der/ 
dem Geldaufpasser vor.
Das Geld vom Parti-Parlament, darf nur für die Wünsche 
der Einrichtungen verwendet werden. 
Wenn noch Geld von dem beantragten Betrag übrig ist, 
muss das an das Parti-Parlament zurück gezahlt werden.

Wenn einer der Vorsitzenden des Parti-Parlaments kein 
Vorsitzender mehr sein möchte oder kann, weil die Person 
nicht mehr bei den Wattenbekern lebt, bekommt die 
Person ein Abschiedsgeschenk vom Parti-Parlament. Das 
Geld dafür, bis zu 50,00 €, nehmen wir aus dem uns zur 
Verfügung stehenden Geld.

Und wie treffen wir uns?

Das Parti-Parlament trifft sich 2x im Jahr, mindestens 10 
Wochen vor dem nächsten Wattenbeker Kollegium, um 
genügend Zeit zu haben Anträge zu schreiben. 
Die trägerinternen Partizipationsbeauftragten sorgen 
dafür, dass die Termine des  Parti-Parlaments im 
Wattenbeker Kalender festgeschrieben sind.

Der Tagungsort des  Parti-Parlaments wechselt 
innerhalb der Regionalbereiche und wird immer am 
Ende der aktuellen Tagung für die nächste Tagung 
bestimmt.

Das nächste Parti-Parlament wird jeweils von den 
dortigen Gruppensprecher*innen und deren regionalen 
Parti-Beauftragten organisiert. 
Die inhaltliche Planung der jeweiligen 
Tagungen übernehmen die  trägerinternen 
Partizipationsbeauftragten.


